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Nicht nur legale Wirtschaftsunternehmen, sondern auch Kriminelle agieren heute
international. Für die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität ist
daher eine transnationale Zusammenarbeit in Strafsachen unabdingbar. Dafür
muss wegen des Territorialitätsprinzips und der Staatensouveränität grundsätzlich
der – zuweilen schwerfällige – Rechtshilfeweg beschritten werden. Um die
Zusammenarbeit in Strafsachen zu vereinfachen, wurden neue Instrumente ent-
wickelt, etwa kontrollierte Lieferungen, verdeckte Ermittlungen und gemeinsame
Ermittlungsgruppen. Besonders Letztere erweisen sich hinsichtlich des Abbaus
vonHürden der traditionellen Zusammenarbeit in Strafsachen und einer Steigerung
der Effizienz als besonders innovativ. Folglich sehen mittlerweile zahlreiche völker-
rechtliche Verträge den Einsatz von gemeinsamen Ermittlungsgruppen vor. Die
zunehmende Effizienz lässt allerdings Spannungsverhältnisse entstehen – auf
innerstaatlicher Ebene zwischen Staatsinteressen und Individualinteressen und
auf interstaatlicher Ebene zwischen nationaler Sicherheit und internationaler
Zusammenarbeit.

Die vorliegende Arbeit untersucht – vor allem aus Schweizer Perspektive – einerseits
den Mehrwert beim Einsatz gemeinsamer Ermittlungsgruppen und andererseits
die weiterhin bestehenden Grenzen der Zusammenarbeit sowie den Rechtsschutz
der betroffenen Individuen. Der Umfang dieser Arbeit lässt eine Berücksichtigung
sämtlicher einschlägiger Rechtsgrundlagen nicht zu. Das Augenmerk richtet sich
deswegen auf neuere europäische rechtliche Grundlagen – unter Berücksichtigung
der Rollen von Europol, Eurojust und OLAF. Gegenstand der Untersuchung sind
des Weiteren die Vereinbarung zwischen der Schweiz und den USA über den Ein-
satz von gemeinsamen Ermittlungsgruppen zur Bekämpfung des Terrorismus und
dessen Finanzierung sowie der Schweizerisch-Deutsche Polizeivertrag.
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Dr. Nadine Zurkinden (Basel, Schweiz).

2001–2007 Studium der Rechtswissenschaften an
der Universität Bern, Abschluss als Master of Law.
2006–2009 Assistentin am Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafprozessrecht und Kriminologie von Prof. Dr. iur.
Christian Schwarzenegger, Universität Zürich.
2009–2011 Stipendium für angehende Forschende
des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), Studien-
aufenthalte am Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br. und als
International Scholar an der KU Leuven (Belgien).
Seit 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht.

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht in Freiburg ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft,
deren Aufgabe die Förderung der Grundlagenforschung ist.
Das Institut gliedert sich in die von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich
Sieber geleitete strafrechtliche Forschungsabteilung und die von
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht geführte kriminologische
Forschungsabteilung.
Das gegenwärtige Forschungsprogramm des Instituts umfasst
neben Untersuchungen zu den Grundlagenfragen von Strafrecht,
Rechtsvergleichung und Kriminologie vor allem drei zentrale
Herausforderungen, die mit den Begriffen „Weltgesellschaft“,
„Informationsgesellschaft“ und „neue Risikogesellschaft“ schlag-
wortartig umschrieben werden: Kriminalität wird globaler; sie
nutzt zunehmend internationale Datennetze; ihre Auswirkungen
können – durch Technik und Organisation – schon im Einzelfall
gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen.
Aktuelle Forschungen des Instituts betreffen deswegen ins-
besondere Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung und der
Rechtsharmonisierung, strafrechtliche Modellgesetze, europäisches
Strafrecht, Völkerstrafrecht, Internet- und Informationsstrafrecht,
Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Terrorismus, Kriminalität
in Post-Konfliktgesellschaften sowie empirische Strafverfahrens-
forschung, alternative Methoden der Kriminalprävention,
Reaktionen auf gefährliche Straftäter und Opferforschung.
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